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VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2000/21/0070 E 25. April 2002 RS 1(Hier: Rechtslage FrPolG 2005)

Stammrechtssatz

Bei einer Entscheidung über den Antrag auf Aufhebung eines Aufenthaltsverbotes wird darüber abgesprochen, ob im

Zeitpunkt der Erlassung dieser Entscheidung die Voraussetzungen für die Verhängung eines Aufenthaltsverbotes nach

den §§ 36 A FrG 1997 noch vorliegen. Mit dem einem Aufhebungsantrag stattgebenden Bescheid wird somit zum

Ausdruck gebracht, dass diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Demnach entfaltet dieser Bescheid insofern

Bindungswirkung, als eine gegenteilige Entscheidung, also die neuerliche Erlassung eines Aufenthaltsverbotes, nur bei

einer wesentlichen Sachverhaltsänderung oder einer maßgeblichen Änderung der Rechtslage getroAen werden darf

(Hinweis E 7. April 2000, 96/21/1112; E 15. Oktober 1999, 96/21/0097,ergangen zu § 26 FrG 1993).(Hier: Die belBeh

belastete den angefochtenen Bescheid mit Rechtswidrigkeit seines Inhaltes, indem sie gegen den Fremden ein

Aufenthaltsverbot erließ, obwohl das gegen diesen vormals erlassene Aufenthaltsverbot gemäß § 44 FrG 1997 mit

Bescheid aufgehoben worden war, und sie ihre Entscheidung nicht auf - seit der Erlassung dieses Bescheides

eingetretene - Sachverhaltsänderungen stützte.)
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